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OLG Koblenz, 
Az. 14 W 391/98 
Die Kosten der Zuziehung eines Detektivs (hier: 511,29 EUR) sind in einem Rechtsstreit notwendig, 
wenn eine Partei ihn zugezogen hat, um die Anschrift eines Zeugen zu ermitteln, der bisher für die 
Partei trotz eingeholter Auskünfte bei zwei Melderegistern unauffindbar war. Die geltend gemachten 
Detektivkosten waren zu einer zweckentsprechenden Rechtsverfolgung im Sinne des § 91, Abs. 1 
Satz 1 ZPO. erforderlich und sind daher von der Beklagten zu tragen. 
 
OLG Koblenz, 
Az. 14 NW671/90 
Vorprozessuale Detektivkosten sind erstattungsfähig, wenn die Einschaltung einer Detektei in unmit-
telbarem Zusammenhang mit einem konkreten Rechtsstreit steht und die Beauftragung eines Detek-
tivs bei objektiver Betrachtung aus der Sicht der Partei zur Führung des Rechtsstreites - im Hinblick 
auf eine zweckentsprechende gerichtliche Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung - notwendig im 
Sinne von Paragraph 91, Abs. 1 ZPO war. 
 
LG Freiburg im Breisgau, 
Az. 3 T 80/94 
Detektivkosten sind, wenn sie zur Vorbereitung der Vollstreckung notwendig waren, als notwendige 
Kosten der Zwangsvollstreckung festzusetzen und daher erstattungsfähig. 
 
AG Hessen, 
Az. 8 K 3370/88 
Detektivkosten sind auch privat absetzbar, wenn zuvor ein konkreter Verdacht bestand. 
  
 
§ 91, Abs. 1, 
Satz 1 ZPO 
Unter anderem haben der erste Senat des OLG`s Hamm (Az. 15W405/68), München (Az. W1234/76) 
und Braunschweig (Az. 3W10/74) in ihren rechtskräftigen Urteilen Detektivkosten als außergerichtliche 
Parteiaufwendungen für erstattungsfähig bzw. erstattungspflichtig erklärt, wenn sie zur zweckentspre-
chenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung notwendig waren. 
  
FG Hessen, 
Az. 8 K 3370/88, 
EFG. 89, S. 576 
Ist der Auftraggeber einer Detektei ein Gewerbetreibender oder Freiberufler, so ist in der Regel die 
Rechnung einer Detektei als Betriebsausgabe absetzbar. 
 
LG Aachen, 
Az. 5 T 75/85 
Lässt ein Gläubiger die Anschrift eines Schuldners durch ein Detektivbüro ermitteln weil der Schuldner 
sich polizeilich nicht gemeldet hat, so sind die hierdurch entstandenen Kosten vom Schuldner zu er-
statten. 
  
LG Köln, 
Az. 9 T 106/83 
In der Zwangsvollstreckung sind Ermittlungskosten einer Detektei zur Einholung von Auskünften über 
Anschrift, Arbeitgeber, Vermögenslage und Kreditwürdigkeit des Schuldners - auch wenn sie erfolglos 
waren - notwendig und damit erstattungsfähig. 
 


